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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Barbara Benkstein, Eugen Schmidt, 
Edgar Naujok, Steffen Janich und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/14144 –

Zum möglichen Einsatz von KI-Drohnen aus deutscher Ko-Produktion in der 
Ukraine

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Bundesregierung plant offenbar die Lieferung KI-gesteuerter (KI = Künst-
liche Intelligenz) Drohnen aus deutscher Ko-Produktion an die Ukraine zur 
Unterstützung des Landes im laufenden Krieg mit Russland. Diese Drohne, 
entwickelt vom deutschen, 2021 gegründeten Unternehmen Helsing und 
einem nicht näher benannten ukrainischen Partner, soll nicht über Funk oder 
über GPS gesteuert werden, sondern stattdessen über eine Software alle not-
wendigen Informationen erhalten, die einen Kontakt zu einem menschlichen 
Operateur unnötig machen; überdies ist die Drohne auf diese Weise auch nicht 
mehr durch Störsender anfällig (vgl. www.nzz.ch/international/ukraine-erhael
t-deutsche-strike-drohnen-veraendert-ki-einsatz-das-kampfgeschehen-ld.185
7942).

Das beteiligte Unternehmen Helsing beschreibt sich als Software-Unterneh-
men, das seinen Fokus auf die Entwicklung fortschrittlicher Software-Archi-
tektur und KI-Algorithmen, „die unsere Demokratie schützen“, lege; dies-
bezüglich arbeite man eng mit Streitkräften, Ministerien und Partnern aus der 
Industrie zusammen (vgl. helsing.ai/de/company). Die Bundesregierung hat 
die Lieferung von 4 000 dieser KI-gesteuerten Drohnen an die Ukraine bestä-
tigt, mit der Auslieferung der Waffen werde „jetzt“ begonnen (vgl. www.dbw
v.de/ticker-zurueck-zur-startseite/ukraine-bekommt-von-deutschland-4000-ki-
gesteuerte-drohnen). Die genannten Waffen werden auf der Liste der geliefer-
ten Unterstützungsleistungen Deutschlands an die Ukraine als „bewaffnete 
Drohnen“ beschrieben (vgl. www.bundeswehr.de/de/aktuelles/meldungen/mili
taerische-unterstuetzungsleistungen-ukraine). Seitens der Bundeswehr werden 
Drohnen im Ukraine-Krieg eine „überragende Bedeutung“ zugeschrieben, so-
wohl für die Aufklärung als auch als Ersatz für die Artillerie; generell könne 
man ihre Bedeutung kaum überschätzten (vgl. www.bmvg.de/de/aktuelles/dro
hnen-ukraine-deutschland-lettland-ergreifen-initiative-5853846).

Das Besondere der in Rede stehenden KI-Drohnen ist dem Vernehmen nach 
ihr quasi autonomes Agieren; einmal in der Luft, sucht sie sich ihre Ziele 
selbst. Ihre Software enthält Daten zu Panzern, Fahrzeugen, Geschützen und 
Kommandoständen; über Kameras und Sensoren registriert die Drohne Infor-
mationen im Gelände und gleicht diese mit ihrem gespeicherten Datenbestand 
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ab. Sowie die KI-gesteuerte Drohne aufgrund des Datenabgleichs ein militäri-
sches Ziel identifiziert, stürzt sie sich ohne weiteren Befehl darauf und bringt 
im Aufprall eine Sprengladung zur Explosion (vgl. www.nzz.ch/international/
ukraine-erhaelt-deutsche-strike-drohnen-veraendert-ki-einsatz-das-kampfgesc
hehen-ld.1857942).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Bundesregierung nimmt die Vorbemerkung der Fragesteller zur Kenntnis.
Die Bundesregierung folgt dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts – 
BVerfGE 137, 185, 192 und 219 vom 21. Oktober 2014 (2 BvE 5/11) für den 
Bereich der Rüstungsexportkontrolle. Aufgrund der mit dem beteiligten Part-
nerland vereinbarten Vertraulichkeit zur Wahrung der auswärtigen Beziehungen 
Deutschlands sowie der verfassungsrechtlich geschützten Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse der betroffenen Unternehmen sieht die Bundesregierung 
von Angaben zu technischen Einzelheiten der in Rede stehenden Rüstungsgüter 
ab. Entsprechende Angaben würden zudem Schlussfolgerungen auf die Kapazi-
täten und Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte zulassen. Vor dem Hinter-
grund des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist dies besonders sensitiv und 
würde konkret die Gefahr für Leib und Leben der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der völkerrechtswidrig angegriffenen Ukraine erhöhen.
Die Bundesregierung verweist zudem darauf, dass sich der parlamentarische 
Informationsanspruch nur auf Gegenstände erstreckt, die einen Bezug zum Ver-
antwortungsbereich der Bundesregierung gegenüber dem Bundestag haben und 
die in der Zuständigkeit der Bundesregierung liegen. Eine Pflicht zur Beant-
wortung besteht dann, wenn Fragen einen konkreten Bezug zum Regierungs-
handeln haben und die Bundesregierung einen amtlich begründeten Kenntnis-
vorsprung gegenüber den Abgeordneten hat.

 1. Werden nach Kenntnis der Bundesregierung KI-Algorithmen des Unter-
nehmens Helsing auch in anderen zivilen und militärischen Zusammen-
hängen als dem Krieg in der Ukraine, die die Bundesrepublik Deutsch-
land betreffen, eingesetzt, wenn ja, wo, seit wann, und mit welchen Er-
fahrungen (siehe Vorbemerkung der Fragesteller; bitte ausführen)?

 2. Hat die Bundesrepublik Deutschland bereits Erfahrungen sammeln kön-
nen mit KI-gesteuerten Drohnen im Sinne der Beschreibung in der Vor-
bemerkung der Fragesteller, wenn ja, wo, in welchen Zusammenhängen 
wurden diese Erfahrungen gemacht, und welche Schlussfolgerungen 
wurden daraus gezogen (siehe Vorbemerkung der Fragesteller; bitte aus-
führen)?

Die Fragen 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet.
Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.

 3. Ist die Bundesrepublik Deutschland finanziell am genannten KI-Unter-
nehmen Helsing beteiligt, wenn ja, seit wann, und in welcher Höhe (sie-
he Vorbemerkung der Fragesteller; bitte ausführen)?

Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht an dem Unternehmen beteiligt.

Drucksache 20/14564 – 2 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode

https://www.nzz.ch/international/ukraine-erhaelt-deutsche-strike-drohnen-veraendert-ki-einsatz-das-kampfgeschehen-ld.1857942


 4. Aufgrund welcher Kriterien wurde das Unternehmen Helsing mit der 
Ko-Produktion der in Rede stehenden KI-Drohnen betraut, und gab es 
vorab eine Ausschreibung (siehe Vorbemerkung der Fragesteller; bitte 
ausführen)?

Die Bundesregierung tritt im Rahmen der bilateralen Unterstützung mittels der 
Ertüchtigungsinitiative nicht als Beschaffer im Sinne des Vergaberechts auf. 
Vertragspartner waren bei den in Rede stehenden Drohnen das Unternehmen 
und die Ukraine. Insoweit kann die Bundesregierung keine Angaben machen.

 5. Kann die Bundesregierung Angaben sowohl zum Eigengewicht der in 
Rede stehenden KI-Drohnen als auch zum zulässigen Höchstgewicht an 
Zuladungen machen (siehe Vorbemerkung der Fragesteller; bitte ausfüh-
ren)?

 6. Werden nach Kenntnis der Bundesregierung die im konkreten Einsatz 
der KI-Drohnen gewonnenen Daten gesammelt, gespeichert und analy-
siert sowie zur Aktualisierung der Software genutzt (siehe Vorbemerkung 
der Fragesteller; bitte ausführen)?

 7. Sind die genannten KI-Drohnen nach Kenntnis der Bundesregierung ab 
Werk einsatzbereit oder bedarf es für ihren Einsatz im Kriegsgebiet noch 
einer Einweisung, wenn eine Einweisung nötig ist, wo, und durch wen 
wird diese vorgenommen?

 8. Anhand welcher und wie beschaffter digitaler Daten wurde die Software 
im Inneren der genannten KI-Drohnen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung trainiert, und wie viel Zeit wurde nach Kenntnis der Bundesregie-
rung für das Design und das Training der Algorithmen aufgewendet (sie-
he Vorbemerkung der Fragesteller; bitte ausführen)?

 9. Wo stehen nach Wissen der Bundesregierung die Server, auf denen die 
Daten zur Einsatzplanung und Einsatzauswertung der genannten KI-
Drohnen gespeichert sind, und welche Firma betreibt diese Server?

10. Sind die genannten KI-Drohnen nach Erkenntnis der Bundesregierung 
imstande, im konkreten Einsatz zwischen mehreren infrage kommenden 
Zielen eine Priorisierung und damit Auswahl zu treffen, und wenn ja, an-
hand welcher Kriterien wird diese Priorisierung getroffen (bitte ausfüh-
ren)?

18. Ist es nach Wissen der Bundesregierung möglich, einen einmal begonne-
nen Einsatz einer oben genannten KI-Drohne vor dem Erreichen des 
Ziels abzubrechen, und wenn ja, geschieht dies durch einen menschli-
chen Entscheider oder ist ein solcher potentieller Abbruch des Einsatzes 
Teil des Programmcodes der KI-Drohne?

Die Fragen 5 bis 10 und 18 werden gemeinsam beantwortet.
Sie berühren Sachverhalte mit konkretem Bezug auf die militärischen Fähigkei-
ten der Ukraine in ihrer Verteidigung gegen die Aggression der Russischen Fö-
deration. Daher sind Angaben zu den konkreten Fähigkeiten, Funktionsweisen 
und der Einsatzbereitschaft der in Rede stehenden Drohnen nicht möglich. 
Auch eine Angabe über die Standorte von etwaigen Einweisungen oder von 
Servern kommt nicht in Betracht; bei Beantwortung wäre damit zu rechnen, 
dass diese Standorte militärisch angegriffen oder Ziel von Sabotagehandlungen 
werden.
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11. Sind der Bundesregierung Berichte über Unfälle dieser KI-gesteuerten 
Drohnen bekannt, die die Gesundheit und das Leben Unbeteiligter ge-
fährdet haben, und wenn ja, welche Konsequenzen wurden daraus gezo-
gen?

Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.

12. Kann die Bundesregierung ausschließen, dass durch die KI-gesteuerten 
Drohnen versehentlich zivile Ziele getroffen werden, etwa aufgrund un-
vollständiger Informationen über das Einsatzgebiet oder wegen mangel-
hafter Interpretation dieser Informationen (siehe Vorbemerkung der Fra-
gesteller; bitte ausführen)?

Die in Rede stehenden Drohnen stehen mit der Übergabe an das ukrainische 
Militär in dessen Verfügungsgewalt. Die Ukraine trägt für die rechtmäßige Ver-
wendung der Drohnen, wozu auch die Einhaltung des Humanitären Völker-
rechts in bewaffneten Konflikten gehört, die Verantwortung. Dazu gehört auch 
die Beachtung des Grundsatzes, dass die Zivilbevölkerung in bewaffneten Kon-
flikten allgemeinen Schutz vor den Gefahren militärischer Operationen genießt.

13. Ab welchem Datum rechnet die Bundesregierung mit dem Beginn des 
Einsatzes der genannten KI-Drohnen im Ukraine-Krieg, und ist die Bun-
desregierung an der Entscheidung über den Beginn und den Ort ihrer 
Einsätze beteiligt (siehe Vorbemerkung der Fragesteller; bitte ausfüh-
ren)?

14. Wo genau werden nach den Erkenntnissen der Bundesregierung diese 
KI-Drohnen zum Einsatz kommen – zur Verteidigung des Hinterlandes 
der Ukraine, im unmittelbaren Frontgebiet, auf russischem Territorium 
(siehe Vorbemerkung der Fragesteller; bitte ausführen)?

Die Fragen 13 und 14 werden gemeinsam beantwortet.
Der Einsatz der Drohnen erfolgt durch die ukrainischen Streitkräfte und liegt 
nicht im Verantwortungsbereich der Bundesregierung. Darüber hinaus wäre 
eine öffentliche Erörterung der erfragten Inhalte geeignet, die Verteidigungsfä-
higkeit der Ukraine erheblich zu beeinträchtigen.

15. Ist die Bundesregierung beziehungsweise eine ihr nachgeordnete Behör-
de an der Programmierung der KI-Software der genannten Drohnen be-
teiligt, und wenn ja, worin genau besteht diese Beteiligung (siehe Vorbe-
merkung der Fragesteller; bitte ausführen)?

Weder die Bundesregierung noch eine ihr nachgeordnete Behörde ist an der 
Programmierung der KI-Software beteiligt.

16. Wie viel kosten die erwähnten 4 000 KI-Drohnen den Bund (vgl. Vorbe-
merkung der Fragesteller), und aus welchem Posten des laufenden Haus-
halts 2024 beziehungsweise des sich derzeit in der Schwebe befindlichen 
Haushaltsentwurfs für 2025 werden die KI-Drohnen bezahlt beziehungs-
weise sollen sie bezahlt werden?

Die Beantwortung des ersten Teils der Frage würde einen unverhältnismäßigen 
Eingriff in Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse darstellen, weil die Angaben zu 
Werten in Kombination mit bereits bekannten Angaben zur Stückzahl Rück-
schlüsse auf den Einzelpreis eines bestimmten Rüstungsguts zuließen. Insoweit 

Drucksache 20/14564 – 4 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen. Die in Rede ste-
henden Haushaltsmittel stammen aus der Ertüchtigungsinitiative der Bundes-
regierung und werden aus dem Einzelplan 60 gedeckt (Kapitel 6002 Titel 
687 03).

17. Beabsichtigt die Bundesregierung, die genannten KI-Drohnen bezie-
hungsweise vergleichbare Waffensysteme auch für die Bundeswehr an-
zuschaffen, wenn ja, zu welchem Zeitpunkt, und in welcher Menge?

Im Rahmen der Fähigkeitsentwicklung der Streitkräfte wird eine Beschaffung 
von KI-unterstützten Drohnen bzw. vergleichbaren Waffensystem geprüft.

19. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass Deutschland mit der Aus-
lieferung der genannten KI-Drohnen an die Ukraine zur Kriegspartei 
wird beziehungsweise zu werden droht (siehe Vorbemerkung der Frage-
steller; bitte begründen)?

Die Schwelle zum Konfliktbeitritt wird durch die Lieferungen der hier genann-
ten Drohnen nicht überschritten. Weder stellt die Lieferung und Überlassung 
der Drohnen an sich eine Anwendung militärischer Gewalt dar noch kann ein 
Einsatz der Drohnen Deutschland zugerechnet werden, weil Deutschland keine 
Kontrolle über die konkrete Verwendung der Drohnen ausübt.

20. Welche Instanz steht nach Kenntnis der Bundesregierung in der Haftung 
für den Fall, dass die genannten KI-Drohnen ihr definiertes militärisches 
Ziel verfehlen und stattdessen eine zivile Einrichtung wie ein Kranken-
haus, eine Schule oder ein Wohnhaus treffen, ist es die Bundesregierung, 
das KI-Unternehmen, das ukrainische Militär oder ein anderer Akteur 
(bitte benennen)?

Der Einsatz der Drohnen erfolgt durch die ukrainischen Streitkräfte und liegt 
nicht im Verantwortungsbereich der Bundesregierung. Auf die Vorbemerkung 
der Bundesregierung wird verwiesen.

21. Ist die Bundesregierung der Auffassung, bei den genannten KI-Drohnen 
aus deutscher Ko-Produktion handele es sich um sog. Lethal Autono-
mous Weapon Systems (LAWS), für deren Ächtung sich die Bundes-
regierung auf internationaler Ebene einsetzt (vgl. www.auswaertiges-am
t.de/en/aussenpolitik/themen/-/218382; bitte ausführen)?

Die internationale Gemeinschaft diskutiert im Rahmen des VN-Waffenüberein-
kommens in Genf (CCW) über mögliche internationale Verregelungserforder-
nisse hinsichtlich der Entwicklung und des Einsatzes letaler autonomer Waffen-
systeme. Zur Definition letaler autonomer Waffensysteme besteht bislang kein 
Einvernehmen. Aus Sicht der Bundesregierung handelt es sich bei den genann-
ten Drohnen nicht um vollautonome Waffensysteme (Letale Autonome Waffen-
systeme (LAWS)), die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind 
und die die Bundesregierung ablehnt.
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